
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 12.1 
Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 Abs.4 Kommunalverfassung M-V 
Vorlage: B 0068/2020 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Den Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf den Haushalt 2020 wird statt mit 

einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund Nr. 2020-VII-03-0250 vom 16.04.2020 mit einer haushaltswirtschaftlichen 
Sperre nach § 51 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Kommunalverfassung M-V entgegengewirkt. 

2. Die haushaltswirtschaftliche Sperre des Oberbürgermeisters gemäß Anlage in Höhe von 
1.408.000,00 EUR erfolgt im Einvernehmen mit der Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund.  
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Im Auftrag 
 
 
 
gez. Kuhn 
 
 
 
 
 


